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Staatsanwaltschaft Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erstatte ich

Strafanzeige

gegen Unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Delikte, insbesondere wegen des 

Verdachts des Verstoßes gegen § 239 StGB (Freiheitsberaubung), § 240 IV Nr. 2 StGB (Nö-

tigung in einem besonders schweren Fall), § 241a StGB (politische Verdächtigung), § 303 

(Sachbeschädigung), § 340 StGB (Körperverletzung im Amt), § 344 StGB (Verfolgung Un-

schuldiger) gegen sämtliche Polizeibeamte, die an meiner Festnahme am 29. August 2021 in 

Berlin beteiligt waren.

I.
Folgender Sachverhalt liegt zugrunde:
Der Verfasser berichtete am 29. August 2021 zusammen mit seiner Kollegin Vicky Richter 

als Journalist mit Presseausweis per Livestream von mehreren Demonstrationen in Berlin. 

An diesem Tag wurden mehrere Demonstrationen und Ersatzveranstaltungen verboten, den-

noch zogen tausende Corona-Maßnahmen-Kritiker durch die Straßen von Berlin. Gegen 

12:45 Uhr erkannten mehrere Einsatzkräfte der Berliner Polizei den Verfasser auf der Höhe 

Danziger Straße 114, Kreuzung Prenzlauer Allee und nahmen ihn ohne ersichtlichen Grund 

und vorheriges Ansprechen über den Grund einer vermeintlichen polizeilich legitimierten 

Maßnahme medienwirksam und unter Einsatz körperlicher Gewalt grundlos fest. Im Rahmen 

der Festnahme wurden auch Ausrüstungsgegenstände des Verfassers beschädigt, unter an-

derem sein Rucksack. Der komplette Vorgang ist auf Video dokumentiert, siehe Anlage 1
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sowie https://www.youtube.com/watch?v=_1K7vFy-DT0&t=3840s. 

Der Verfasser forderte die Polizei Berlin bereits am 1. September 2021 dazu auf, das Vorge-

hen am 29. August 2021 zu begründen. Die Berliner Polizei teilte daraufhin mit, dass der 

Verfasser als Person erkannt worden sei, die zuvor wiederholt durch „versammlungstypische 

Verstöße“ im Rahmen von Veranstaltungen der sogenannten „Querdenken“-Szene aufgefal-

len sei, was frei erfunden ist. Keiner dieser vermeintlichen Verstöße führte zu einer Verurtei-

lung. 

Am 4. März 2023 erhob der Verfasser Klage gegen das Land Berlin, vertreten durch die Ber-

liner Polizei, mit dem Antrag festzustellen, dass die Freiheitsbeschränkung am 29. August 

2021 rechtswidrig war.

Mit Urteil vom 16. Januar 2025 stellte das Verwaltungsgericht Berlin fest, dass die Freiheits-

beschränkung des Verfassers am 29. August 2021, welche um 12:50 Uhr begann, von 13:10 

Uhr bis 13:59 Uhr rechtswidrig war. 

Begründet wurde die Festnahme des Verfassers durch die Berliner Polizei damit, dass eine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dadurch bestanden haben soll, dass die 

damals geltenden Abstands- und Hygieneregeln missachtet wurden. Während die Berliner 

Polizei tausende ohne jede Kontrolle durch die Stadt laufen ließ, griff sie sich zielgerichtet 

den Verfasser heraus, um diesem möglichst medienwirksam vermeintliche Gesetzesver-

stöße und kriminelle Handlungen des Verfassers zu suggerieren. 

Mehrere Zeitungen berichteten über den Vorfall, wodurch auch das öffentliche Ansehen des 

Verfassers, der hauptberuflich Rechtsanwalt und Organ der Rechtspflege ist, in Mitleiden-

schaft gezogen wurde. 

Die Berliner Polizei nahm den Verfasser wie einen Schwerverbrecher fest, um möglichst gute 

propagandistisch verwertbare Bilder zu erzeugen. Am Ende stellte sich heraus, was auch zu 

Beginn klar war, dass dem Verfasser keinerlei Rechtsverstöße vorgeworfen werden konnten. 

Es wurde noch nicht einmal ein Bußgeldbescheid beantragt.

https://www.youtube.com/watch?v=_1K7vFy-DT0&t=3840s
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https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-demos-in-berlin-august-ticker-li.179515 

Bezüglich des Berichts in der Berliner Zeitung ist anzuführen, dass es sich um einen offen-

kundigen Einschüchterungsversuch seitens der Berliner Polizei handelte, die offenbar selbst 

festlegen möchte, wer Pressevertreter ist und wer nicht: 

https://www.youtube.com/live/_1K7vFy-DT0?si=FCVcP4zIG-xj1MV-&t=1185 

Die Festnahme kann daher nur als demokratiefeindlicher Racheakt und Einschüchterung der 

freien Presse verstanden werden. 

Die Frankfurter Rundschau verbreitete die Bilder der grob rechtswidrigen Festnahme des 

Verfassers. Nur um derartige Bilder ging es den Hauptverantwortlichen dieser verfassungs-

feindlichen Maßnahme bei der Berliner Polizei.

https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-demos-in-berlin-august-ticker-li.179515
https://www.youtube.com/live/_1K7vFy-DT0?si=FCVcP4zIG-xj1MV-&t=1185
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https://www.fr.de/panorama/querdenken-demo-berlin-corona-coronavirus-demonstration-pro-

test-polizei-b2808-90947562.amp.html 

Es waren keinerlei Gründe ersichtlich, von einer politisch motivierten Einschüchterung des 

Verfassers und anderer abgesehen, den Verfasser mehr als eine Stunde festzuhalten. Der 

Verfasser war jederzeit identifizierbar, der Polizei und den Versammlungsteilnehmern offen-

kundig bekannt und die Aufnahme einer etwaigen Ordnungswidrigkeit und der Personalien 

hätte in wenigen Minuten erledigt werden können. 

Mangels Tatvorwurf erfolgte aber noch nicht einmal das. Auch ein Platzverweis wurde nicht 

ausgesprochen. Die Maßnahme war in höchster Weise willkürlich. Es wird insoweit auch auf 

die Ausführungen des Verwaltungsgerichts Berlin verwiesen:

https://www.fr.de/panorama/querdenken-demo-berlin-corona-coronavirus-demonstration-protest-polizei-b2808-90947562.amp.html
https://www.fr.de/panorama/querdenken-demo-berlin-corona-coronavirus-demonstration-protest-polizei-b2808-90947562.amp.html
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Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 16. Januar 2025, Aktenzeichen VG 1 K 110/23, 

Anlage 2.
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II.
Bezüglich der Sachbeschädigung wird darauf hingewiesen, dass diesseits davon ausgegan-

gen wird, dass die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse annehmen wird, 

§ 303c StGB, wenn Journalisten deren Ausrüstung durch polizeiliche Willkür zerstört wird.

Es wird beantragt, den Eingang dieser Strafanzeige zu bestätigen und das zum Ermitt-
lungsverfahren zugehörige Aktenzeichen mitzuteilen, § 158 Abs. 1 S. 3, 4 StPO.

Außerdem wird

Akteneinsicht

beantragt, um zivilrechtliche Ansprüche geltend machen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Markus Haintz

Rechtsanwalt


